
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz

Antrag auf Zuschuss
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PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

Name der zuwendungsempfangenden Einrichtung

Telefonnummer Faxnummer

Nachname des/der Ansprechpartners/AnsprechpartnerinVorname des/der Ansprechpartners/Ansprechpartnerin

Landratsamt Zwickau
Sozialamt
Postfach 10 01 76
08067 Zwickau

EMail

1. Antragsteller

2. Träger der oben genannten Einrichtung

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

Name des Trägers

Telefonnummer Faxnummer

NachnameVorname

EMail

3. Bankverbindung

IBAN

Name des Kontoinhabers

Name des Kreditinstitutes

4. vorrangige Leistungen

Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz

Kurzarbeitergeld

Zuschüsse des Bundes und der Länder

erhalten beantragt

Der Antragsteller stimmt mit seiner Unterschrift dem Datenaustausch mit den entsprechenden 
zuständigen Stellen der o. g. vorrangigen Leistungen zu.

Versicherungsleistungen
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5. Erklärung

Der Antragsteller erklärt mit dem beiliegenden Formblatt seine Unterstützungsmöglichkeiten.

6. Datenschutzrechtliche Einwilligung

Der Antragsteller willigt mit seiner Unterschrift in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das
Landratsamt Zwickau ein. Dies betrifft insbesondere die Erhebung, Speicherung und Nutzung von zur
Antragsbearbeitung relevanten Daten.

7. Antragstellung

Ich/wir beantrage/n einen Zuschuss

für den Zeitraum von: bis:

in Höhe von: % oder €

Gemäß § 3 SodEG beträgt der Zuschuss höchstens 75 % des Monatsdurchschnittes der im zurück-
liegenden Jahreszeitraum geleisteten Zahlungen. Um hohe Erstattungssummen gemäß § 4 SodEG zu 
vermeiden, kann der Zuschuss geringer beantragt werden, wenn absehbar ist, dass die Summe der 
vorrangigen Leistungen (siehe Punkt 4) zusammen mit dem Zuschuss diesen ermittelten 
Monatsdurchschnitt übersteigt.

Anlagen:

Erklärung über Unterstützungsmöglichkeiten zur Bewältigung von Auswirkungen der Coronavirus-Krise

Erklärung der Gründe der Unzumutbarkeit

Datum Name des/der Unterzeichnenden in 
Druckbuchstaben

rechtsverbindliche Unterschrift

Der Antragsteller erklärt mit seiner Unterschrift, dass er das Datenschutz-Informationsblatt des 
Landratsamtes Zwickau gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Kenntnis
genommen hat.
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Datenschutzinformation  
zum Antrag/Verfahren auf einen Zuschuss nach dem Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz (SodEG)  
- Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Erhebung beim Betroffenen 
- Art. 14 DSGVO Erhebung bei anderen Stellen oder Dritten 


1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit


Der Landkreis Zwickau verarbeitet (insbesondere erhebt, übermittelt und speichert) Ihre perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen eines Antrages/Verfahrens auf einen Zuschuss nach dem 
SodEG. 


2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen


Verantwortlich für die Datenerhebung ist 


Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Sozialamt 
E-Mail: sozialamt@landkreis-zwickau.de 
0375 4402-0 


3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten


Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Datenschutzbeauftragte/r 
E-Mail: datenschutz@landkreis-zwickau.de 
Tel.: 0375/4402-0 


4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung


a) Zwecke der Verarbeitung:
Ihre Daten werden erhoben, um über Ihren geltend gemachten Anspruch auf einen Zuschuss 
nach dem SodEG rechtskonform entscheiden zu können.  


b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit dem § 6 SodEG 
vearbeitet. 


5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten


Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an 


 mit der Abwicklung der Zahlung befasste Stellen innerhalb des Landkreises Zwickau, insbe-
sondere die Kreiskasse 


 zuständige Behörden, welche vorrangige Leistungen erbringen 
 zuständige Prüf- und Aufsichtsbehörden 


6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland


Ihre Daten werden nicht an Drittstaaten übermittelt. 
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7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landkreis Zwickau so lange gespeichert, wie dies 
unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Akten zu Leistungen nach dem 
SodEG erforderlich ist. 
 
8. Betroffenenrechte 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berich-
tigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 
21 DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben und die Datenverarbeitung mithilfe auto-
matisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenüber-
tragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten. 
 
9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 
Wenn Sie in die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten durch den Landkreis Zwick-
au durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
 
10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Sie sind verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem SodEG. 
 
Der Landkreis Zwickau benötigt Ihre Daten, um Zuschüsse nach dem SodEG sowie Erstattungs-
ansprüche nach dem SodEG bearbeiten und über diese entscheiden zu können. 
 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden und 
Zuschüsse nach dem SodEG werden versagt/abgelehnt. 
 
11. Möglichkeit der Datenerhebung  bei anderen Stellen oder Dritten - Quelle der Daten 
 
Wir können die zur Bearbeitung nach dem SodEG erforderlichen Daten auch bei den entspre-
chenden zuständigen Behörden, welche vorrangige Leistungen erbracht haben, erheben. 
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